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Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Baden-Württemberg
Sozialgericht Landessozialgericht Baden-Württemberg
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 7.
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Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 11 R 4014/18
Datum 14.02.2019

2. Instanz

Aktenzeichen L 7 R 1186/19
Datum 28.07.2022

3. Instanz

Datum -

Auf die Berufung der KlÃ¤gerin wird das Urteil des Sozialgerichts Freiburg vom
14. Februar 2019 aufgehoben und die Beklagte unter AbÃ¤nderung des
Bescheids vom 19. Mai 2018 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 23.
August 2018 in der Fassung der bis 28. Juli 2022 ergangenen
Rentenanpassungsmitteilungen verurteilt, der KlÃ¤gerin eine hÃ¶here Rente ab
dem 1. Juli 2018 unter BerÃ¼cksichtigung des Zuschlags an persÃ¶nlichen
Entgeltpunkten nach Â§ 307d SGB VI in der Fassung vom 23. Juni 2014 fÃ¼r ihre
drei 1967, 1970 und 1972 geborenen Kinder sowie unter Zugrundelegung des
jeweils geltenden Rentenwertes (West) von 32,03 EUR ab dem 1. Juli 2018, von
33,05 EUR ab dem 1. Juli 2019, von 34,19 EUR ab dem 1. Juli 2020 und von 36,02
EUR ab dem 1.Â Juli 2022 zu bezahlen.

Die Beklagte trÃ¤gt die Kosten des Verfahrens in beiden RechtszÃ¼gen.

Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand

Die KlÃ¤gerin begehrt die GewÃ¤hrung einer hÃ¶heren Altersrente von der Beklagten.
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Die 1941 geborene KlÃ¤gerin, bei der seit dem 1. MÃ¤rz 1997 ein Grad der
Behinderung (GdB) von 50 festgestellt ist (Bl. 133 Verw.-Akte), ist die Mutter von
drei in den Jahren 1967, 1970 und 1972 geborenen Kindern. Hinsichtlich der von ihr
zurÃ¼ckgelegten rentenversicherungsrechtlichen Zeiten wird auf die
KontoÃ¼bersicht â�� Versicherung der Beklagten vom 30. Oktober 2014 (Bl. 395 ff.
Verw.-Akte) Bezug genommen.

Die Beklagte gewÃ¤hrte ihr mit Bescheid vom 14. August 1997 eine Rente wegen
BerufsunfÃ¤higkeit ab dem 1. MÃ¤rz 1997 (Bl. 55 Verw.-Akte). Im Zuge eines Ã¼ber
die GewÃ¤hrung einer Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit vor dem Sozialgericht
Mannheim gefÃ¼hrten Rechtsstreits â�� S 3 RA 1824/98 â�� bescheinigte die
Beklagte der KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 8. Juni 1999, dass der frÃ¼heste
Zeitpunkt fÃ¼r einen Anspruch auf eine Altersrente fÃ¼r Schwerbehinderte ohne
Rentenminderung der 1. Mai 2001 sei (Bl. 184 Verw.-Akte), worauf die KlÃ¤gerin
â�� entsprechend ihrer vorherigen diesbezÃ¼glichen AnkÃ¼ndigung (Bl.Â 183
Verw.-Akte) â�� ihre Klage zurÃ¼cknahm (Bl. 186 Verw.-Akte).

Am 11. Januar 2001 beantragte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten die GewÃ¤hrung
einer Altersrente fÃ¼r Schwerbehinderte wegen Vollendung des 60. Lebensjahres
(Bl. 192 ff. Verw.-Akte). Mit Bescheid vom 22. Juni 2001 nahm die Beklagte die
(nunmehr als solche gewertete) Zusicherung vom 8. Juni 1999 zurÃ¼ck (Bl. 206
Verw.-Akte) und lehnte die GewÃ¤hrung einer Altersrente fÃ¼r Schwerbehinderte
wegen Vollendung des 60. Lebensjahres mit Bescheid vom 2. Juli 2001 (Bl. 207
Verw.-Akte) ab, da die KlÃ¤gerin die erforderliche Wartezeit von 35 Jahren (bzw.
420 Monaten) mit 360 Monaten anrechenbarer Zeiten nicht erfÃ¼llt habe. Dem
Widerspruch der KlÃ¤gerin vom 25. Juli 2001 (Bl. 209 ff. Verw.-Akte) half die
Beklagte dann jedoch umfassend mit Bescheid vom 17. April 2002 ab und
gewÃ¤hrte die Altersrente fÃ¼r Schwerbehinderte ab dem 1. Mai 2001 mit einem
Zahlbetrag von monatlich 315,57 EUR (Bl. 292 ff. Verw.-Akte).

Mit Bescheid vom 29. Mai 2008 berechnete die Beklagte die Rente der KlÃ¤gerin
wegen der DurchfÃ¼hrung einer Rentenanpassung neu, wobei die Neuberechnung
nicht zu einer VerÃ¤nderung des Zahlbetrages fÃ¼hrte. Dies begrÃ¼ndete die
Beklagte dahingehend, dass nach der beigefÃ¼gten Berechnung die Rente fÃ¼r die
Zeit ab dem 1. Juli 2008 monatlich 0,00 EUR betrage; da die bisherige Rente hÃ¶her
sei, werde diese weiterbezahlt. Den darauf eingelegten Widerspruch der KlÃ¤gerin
wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 29. Juli 2008 zurÃ¼ck (Bl. 365
Verw.-Akte). Der KlÃ¤gerin sei Altersrente fÃ¼r schwerbehinderte Menschen
bewilligt worden, obwohl die erforderliche Wartezeit nicht erfÃ¼llt gewesen sei. Bei
einem dem Grunde nach zu Unrecht anerkannten Rentenanspruch ergebe sich ohne
die Bestandskraft kein rechtmÃ¤Ã�ig zustehender Ausgangsbetrag, der zum
Beispiel durch eine Rentenanpassung erhÃ¶ht werden kÃ¶nnte. In diesem Fall
werde die Rente von sÃ¤mtlichen kÃ¼nftigen RentenerhÃ¶hungen ausgenommen
(Aussparung auf Dauer) und zwar solange, bis sich eventuell ein rechtmÃ¤Ã�iger
Rentenanspruch ergebe. Die KlÃ¤gerin habe das 65. Lebensjahr im April 2006
vollendet. Ab dem 1. August 2004 sei gemÃ¤Ã� Â§ 34 Abs. 4 Sechstes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB VI) nach bindender Bewilligung einer Rente wegen Alters der
Wechsel in eine andere Rente wegen Alters ausgeschlossen.
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Auf eine Rentenanpassungsmitteilung zum 1. Juli 2009 (nicht in der Verw.-Akte
enthalten) legte die KlÃ¤gerin am 24. Juni 2009 Widerspruch ein und, nachdem eine
Probeberechnung einer Regelaltersrente der KlÃ¤gerin einen monatlichen
Zahlbetrag von 324,77 EUR ergab (Bl. 380 ff. Verw.-Akte), beantragte am 30.
Oktober 2009 (Bl. 386 Verw.-Akte) die Umstellung ihrer Rente auf eine
Regelaltersrente. Die Beklagte teilte ihr darauf mit Schreiben vom 6. November
2009 mit, den Widerspruch als Ã�berprÃ¼fungsantrag nach Â§ 44 Zehntes Buch
Sozialgesetzbuch (SGBÂ X) auszulegen, da der Widerspruch gegen die
Rentenanpassung unzulÃ¤ssig sei, und hierÃ¼ber einen rechtsmittelfÃ¤higen
Bescheid zu erteilen.

Mit Bescheid vom 18. Januar 2010 lehnte die Beklagte die GewÃ¤hrung einer
Regelaltersrente gestÃ¼tzt auf Â§ 34 Abs. 4 SGB VI ab (Bl. 389 Verw.-Akte). Den
hiergegen am 1. Februar 2010 eingelegten Widerspruch wies die Beklagte mit am 9.
MÃ¤rz 2010 abgesandten Widerspruchsbescheid zurÃ¼ck (Bl. 393 f. Verw.-Akte).

Mit Bescheid vom 31. Oktober 2014 teilte die Beklagte mit, dass die Altersrente
fÃ¼r schwerbehinderte Menschen der KlÃ¤gerin ab 1. Juli 2014 neu berechnet
worden sei, dies aber zu keiner VerÃ¤nderung des Zahlbetrages fÃ¼hre (Bl. 406
Verw.-Akte). Mit Widerspruch vom 5. November 2014 fÃ¼hrte die KlÃ¤gerin aus,
dass sie Anspruch auf MÃ¼tterrente fÃ¼r drei Kinder habe (Bl. 412 Verw.-Akte). Mit
Widerspruchsbescheid vom 3. Dezember 2014 wies die Beklagte den Widerspruch
zurÃ¼ck, was sie entsprechend dem Widerspruchsbescheid vom 29. Juli 2008
begrÃ¼ndete (Bl. 417 Verw.-Akte). Im nachfolgenden Klageverfahren
â��Â SÂ 4Â RÂ 5809/14Â â�� vor dem Sozialgericht Freiburg (SG) wies das SG die
Klage mit Gerichtsbescheid vom 25. Februar 2015 ab, da ein Wechsel in eine
andere Rente wegen Alters gemÃ¤Ã� Â§ 34 Abs. 4 Nr. 3 SGB VI ausgeschlossen sei
und auch die Leistungen der sogenannten MÃ¼tterrente von der Aussparung des Â§
48 Abs. 3 SGB X erfasst wÃ¼rden.

Auch auf eine weitere Rentenanpassungsmitteilung zum 1. Juli 2015 (nicht in der
Verw.-Akte enthalten) legte die KlÃ¤gerin am 14. Juli 2015 Widerspruch ein,
welchen die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 12. November 2015 unter
Wiederholung der BegrÃ¼ndung der beiden vorherigen Widerspruchsbescheide
zurÃ¼ckwies (Bl. 444 Verw.-Akte).

Mit Bescheid vom 19. Mai 2018 berechnete die Beklagte die Rente der KlÃ¤gerin
wiederum aufgrund einer Rentenanpassung neu, ohne dass sich eine Ã�nderung
des Zahlbetrages ergab. In der diesbezÃ¼glich beigefÃ¼gten Berechnung war
erneut ein monatlicher Rentenbetrag von 0,00 EUR nach der Rentenanpassung ab
dem 1. Juli 2018 angesetzt, so dass die bisherige Rente weitergezahlt werde (Bl.
447 ff. Verw.-Akte).

Gegen diese Entscheidung legte die KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 13. Juni 2018 am
14. Juni 2018 â��Widerspruchâ�� ein und fÃ¼hrte aus, dass sich dieser
Widerspruch nicht auf die erneut nicht erfolgte Rentenanpassung beziehe, sondern
darauf, dass ihr bis heute die sogenannte MÃ¼tterrente vorenthalten werde (Bl.
451 Verw.-Akte).
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Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 23. August 2018
unter Wiederholung der seit dem Widerspruchsbescheid vom 29. Juli 2008
herangezogenen BegrÃ¼ndung zurÃ¼ck.

Die von der KlÃ¤gerin gegen diese Entscheidung am 6. September 2018 erhobene
Klage hat das SG mit Urteil vom 14. Februar 2019 abgewiesen. Nach Â§ 307d SGB
VI werde, sofern am 30. Juni 2014 ein Anspruch auf eine Rente bestanden habe und
weitere Voraussetzungen erfÃ¼llt seien, ein Zuschlag an persÃ¶nlichen
Entgeltpunkten fÃ¼r Kindererziehung fÃ¼r ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes
Kind berÃ¼cksichtigt. Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne die ErhÃ¶hung der persÃ¶nlichen
Entgeltpunkte nicht fordern, denn ein Anspruch auf die Altersrente fÃ¼r
schwerbehinderte Menschen habe materiell-rechtlich am 30. Juni 2014 nicht
bestanden. Der die Altersrente fÃ¼r schwerbehinderte Menschen rechtswidrig
gewÃ¤hrende Bescheid vom 17.Â April 2002 kÃ¶nne nach Â§ 45 SGB X nicht mehr
zurÃ¼ckgenommen werden. Nach Â§Â 48Â Abs.Â 3Â Satz 1 SGB X dÃ¼rfe, was die
Beklagte mit dem bestandskrÃ¤ftigen Bescheid vom 31. Oktober 2014 festgestellt
habe, im Falle einer Ã�nderung die Leistung nicht Ã¼ber den Betrag hinausgehen,
wie er sich ohne BerÃ¼cksichtigung der Bestandskraft ergeben haben wÃ¼rde.
Wenn aber nach Â§ 48 Abs. 3 SGBÂ X der SozialleistungstrÃ¤ger trotz der
Unaufhebbarkeit des Verwaltungsakts die rechtswidrig zugesprochene Leistung
â��einfrierenâ�� und von vorgegebenen ErhÃ¶hungen ausnehmen kÃ¶nne,
mÃ¼sse es erst recht mÃ¶glich sein, an diesen anknÃ¼pfende neue Rechte zu
versagen.

Gegen das ihr am 13. MÃ¤rz 2019 zugestellte Urteil hat die KlÃ¤gerin am 5. April
2019 Berufung beim Landessozialgericht (LSG) Baden-WÃ¼rttemberg eingelegt.
Zur BegrÃ¼ndung trÃ¤gt sie im Wesentlichen vor, dass ihr die sogenannte
MÃ¼tterrente zustehe, mit welcher die Bundesregierung eine GerechtigkeitslÃ¼cke
habe schlieÃ�en wollen. Sie erwarte eine Gleichbehandlung mit anderen MÃ¼ttern,
die vor 1992 Kinder geboren hÃ¤tten. Die von der Beklagten immer wieder
verwendete Formulierung â��zu Unrecht anerkannte[r] Rentenanspruchâ�� mache
das ganze Problem deutlich. Es sei Unrecht geschehen, nicht durch sie, sondern
durch die Beklagte.

Die KlÃ¤gerin beantragt, nach Auslegung sachgerecht gefasst,

das Urteil des Sozialgerichts Freiburg vom 14. Februar 2019 und den Bescheid vom
19. Mai 2018 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 23. August 2018 in der
Fassung der bis zum 28. Juli 2022 ergangenen Rentenanpassungsmitteilungen
aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, der KlÃ¤gerin eine hÃ¶here Rente ab
dem 1. Juli 2018 unter BerÃ¼cksichtigung des Zuschlags an persÃ¶nlichen
Entgeltpunkten nach Â§ 307d SGB VI in der Fassung vom 23. Juni 2014 fÃ¼r ihre
drei 1967, 1970 und 1972 geborenen Kinder sowie unter Zugrundelegung des
jeweils geltenden Rentenwertes (West) von 32,03 EUR ab dem 1. Juli 2018, von
33,05 EUR ab dem 1. Juli 2019, von 34,19 EUR ab dem 1. Juli 2020 und von 36,02
EUR ab dem 1. Juli 2022 zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt,
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die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie erachtet die erstinstanzliche Entscheidung fÃ¼r zutreffend. Auf einen Hinweis
des Berichterstatters, dass im Rahmen des Â§ 48 Abs. 3 SGB X ein Vergleich zu
einer hypothetischen Regelaltersrente der KlÃ¤gerin in Betracht komme und das
Schreiben der KlÃ¤gerin vom 13. Juni 2018 als Ã�berprÃ¼fungsantrag zu werten
sein dÃ¼rfte, trÃ¤gt die Beklagte vor, dass aus dem Wortlaut des Â§ 48 Abs. 3 SGB
X klar hervorgehe, dass ein und dieselbe Leistung, deren HÃ¶he sich aus dem
materiellen Recht ergebe, dem Betrag gegenÃ¼berzustellen sei, wie er sich
aufgrund der Bestandskraft des rechtswidrigen begÃ¼nstigenden Verwaltungsaktes
ergebe. Diese unter Zugrundelegung der Zusicherung vom 8. Juni 1999 gezahlte
Leistung, also die Altersrente fÃ¼r schwerbehinderte Menschen, sei hÃ¶her als der
Betrag, der sich â�� fÃ¼r diese Rente â�� ohne die Zusicherung ergebe. Da ohne
die Zusicherung kein Anspruch auf die Altersrente fÃ¼r schwerbehinderte
Menschen bestehe, kÃ¶nne es niemals eine ErhÃ¶hung des derzeit gezahlten
Betrages geben. Ein rechtmÃ¤Ã�iger Anspruch auf eine Regelaltersrente kÃ¶nne
nicht entstehen, da nach Â§Â 34Â Abs.Â 4Â SGB VI ein Wechsel von einer
Altersrente in eine andere nicht in Betracht komme. Auch kÃ¶nne der Wertung,
dass es sich bei dem Schreiben der KlÃ¤gerin vom 13. Juni 2018 um einen
Ã�berprÃ¼fungsantrag gehandelt habe, ebenfalls nicht zugestimmt werden. Der
Widerspruch der KlÃ¤gerin habe sich gegen den Bescheid vom 19. Mai 2016
gerichtet, mit dem festgestellt worden sei, dass es bei der bisherigen RentenhÃ¶he
verbleibe und damit eine ErhÃ¶hung der Rente weder aufgrund der
Rentenanpassung noch wegen eines Zuschlages nach Â§ 307d SGB VI in Betracht
komme. Bei dieser Feststellung handele es sich um einen Zweitbescheid. In
Anbetracht dessen, dass die KlÃ¤gerin eine der Aussparungsregelung des Â§ 48
Abs. 3 Satz 2 SGB X unterliegende Rente erhalte, deren Neufeststellung bei einer
Ã�nderung in den VerhÃ¤ltnissen zu prÃ¼fen sei, kÃ¶nne der Bescheid vom 19. Mai
2018 von einem objektiven EmpfÃ¤nger nur so verstanden werden, dass die
Beklagte nach PrÃ¼fung festgestellt habe, es verbleibe bei der bisherigen
RentenhÃ¶he. Eine hypothetische Regelaltersrente wÃ¤re ab dem mÃ¶glichen
Renteneintritt hÃ¶her als die von der KlÃ¤gerin bezogene Altersrente fÃ¼r
schwerbehinderte Menschen gewesen.

Die Beteiligten haben ihr EinverstÃ¤ndnis mit einer Entscheidung durch Urteil ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung erklÃ¤rt.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten wird auf die Verwaltungsakten der Beklagten (zwei BÃ¤nde) sowie die
Gerichtsakten beider Instanzen und die Prozessakten des Verfahrens S 4 R 5809/14
Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

1.Â Die Berufung, Ã¼ber welche der Senat im EinverstÃ¤ndnis der Beteiligten ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung gemÃ¤Ã� Â§ 124 Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG)
entscheidet, ist statthaft (Â§Â 143Â SGG) und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig.
Insbesondere ist die Berufung nicht zulassungsbedÃ¼rftig, da zwischen den
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Beteiligten laufende Leistungen fÃ¼r mehr als ein Jahr im Streit stehen (Â§ 144 Abs.
1 Satz 2 SGG).

2.Â Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist, neben der erstinstanzlichen
Entscheidung, zunÃ¤chst der Rentenanpassungsbescheid vom 19. Mai 2018 in
Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 23. August 2018, mit welchem die
Beklagte aus Anlass der Rentenanpassung zum 1. Juli 2018 einen Anspruch der
KlÃ¤gerin auf eine hÃ¶here Rente geprÃ¼ft, aber abgelehnt hat. Hierbei hat die
Beklagte jedoch nicht nur Ã¼ber die etwaigen Auswirkungen der Rentenanpassung
zum 1. Juli 2018 auf den Rentenanspruch der KlÃ¤gerin entschieden, sondern deren
Rentenanspruch bezÃ¼glich der HÃ¶he in GÃ¤nze â�� mithin auch hinsichtlich
zuvor eingetretener, fÃ¼r den Rentenanspruch relevanter Faktoren â�� fÃ¼r den
Zeitraum ab dem 1. Juli 2018 neu geprÃ¼ft und verbeschieden, wie die Beklagte im
Berufungsverfahren ausdrÃ¼cklich klargestellt hat. Damit handelt es sich bei dem
Bescheid vom 19. Mai 2018 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 23. August
2018 u.a. hinsichtlich der neuerlichen PrÃ¼fung der bereits zuvor mit Bescheid vom
31. Oktober 2014 ablehnend verbeschiedenen BerÃ¼cksichtigung des Zuschlags an
persÃ¶nlichen Entgeltpunkten nach Â§Â 307d SGB VI in der Fassung vom 23. Juni
204 (a.F.) um einen sog. Zweitbescheid, der die vorangegangenen
Rentenentscheidungen mit Wirkung fÃ¼r die Zukunft ersetzt (vgl. Luthe in:
Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB X, 2. Aufl., Â§ 31 SGB X â�� Stand: 7. Oktober 2021
â�� Rdnr. 44 f.). Dies ergibt sich auch bei einer Auslegung des Bescheides vom 19.
Mai 2018 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 23. August 2018 von der
Warte des maÃ�geblichen EmpfÃ¤ngerhorizontes in Anbetracht dessen, dass die
KlÃ¤gerin eine der Aussparungsregelung des Â§ 48 Abs. 3 Satz 2 SGB X
unterliegende Rente erhÃ¤lt, deren Neufeststellung bei einer Ã�nderung in den
VerhÃ¤ltnissen zu prÃ¼fen ist, weswegen der Bescheid â�� wie ebenfalls die
Beklagte hervorgehoben hat â�� so zu verstehen ist, dass die Beklagte nach
(umfassender) PrÃ¼fung das Verbleiben der bisherigen RentenhÃ¶he festgestellt
hat.

Gegenstand des Verfahrens sind aber gemÃ¤Ã� Â§ 96 SGG auch die weiteren, bis
zur hiesigen Entscheidung gegenÃ¼ber der KlÃ¤gerin ergangenen
Rentenanpassungsmitteilungen (zur Einordnung der Rentenanpassungsmitteilungen
als Verwaltungsakt vgl. BSG, Urteil vom 23. MÃ¤rz 1999 â��Â BÂ 4Â RAÂ 41/98 R
â��, SozR 3-1300 Â§ 31 Nr. 13, SozR 3-1300 Â§ 50 Nr. 22, juris Rdnr. 26 ff.), mit
welchen die Beklagte den Rentenanspruch der KlÃ¤gerin aufgrund der zu
prÃ¼fenden Aussparung nach Â§Â 48 Abs. 3 SGB X jeweils â�� wie zu dem
Bescheid vom 19. Mai 2018 ausgefÃ¼hrt â�� neu festgestellt und die
vorhergehende RentengewÃ¤hrung mithin ersetzt hat.

Den Bescheid vom 19. Mai 2018 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 23.
August 2018 und die nachfolgenden Rentenanpassungsbescheide hat die KlÃ¤gerin
auch bei verstÃ¤ndiger Auslegung ihres Begehrens unter BerÃ¼cksichtigung des
sog. MeistbegÃ¼nstigungsprinzips umfassend zur gerichtlichen PrÃ¼fung gestellt.

Nach Â§ 123 SGG entscheidet das Gericht Ã¼ber die vom KlÃ¤ger erhobenen
AnsprÃ¼che, ohne an die Fassung der AntrÃ¤ge gebunden zu sein. In
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entsprechender Anwendung der Auslegungsregel des Â§ 133 BÃ¼rgerliches
Gesetzbuch (BGB) ist der wirkliche Wille zu erforschen. Dabei sind nicht nur der
Wortlaut, sondern auch die sonstigen UmstÃ¤nde des Falles, die fÃ¼r das Gericht
und die anderen Beteiligten erkennbar sind, zu berÃ¼cksichtigen (BSG, Urteil vom
25. Juni 2002 â�� B 11 AL 23/02 R â�� juris Rdnr. 21; BSG, Beschluss vom 8.
November 2005 â�� B 1 KR 76/05 B â�� SozR 4-1500 Â§ 158 Nr. 2). Im Zweifel ist
davon auszugehen, dass nach MaÃ�gabe des MeistbegÃ¼nstigungsprinzips alles
begehrt wird, was dem KlÃ¤ger aufgrund des Sachverhalts rechtlich zusteht (vgl.
etwa BSG SozR 4-3250 Â§ 69 Nr. 9 Rdnr. 16). Der Grundsatz, dass im Zweifel von
einem umfassenden Rechtsschutzbegehren ausgegangen werden muss, ist Ausfluss
des verfassungsrechtlichen Auftrags der Gerichte zur GewÃ¤hrung effektiven
Rechtsschutzes. Die Auslegung von AntrÃ¤gen richtet sich danach, was als Leistung
mÃ¶glich ist, wenn jeder verstÃ¤ndige Antragsteller mutmaÃ�lich seinen Antrag bei
entsprechender Beratung angepasst hÃ¤tte und keine GrÃ¼nde zur Annahme eines
abweichenden Verhaltens vorliegen (BSG, Beschluss vom 6. Dezember 2018 â�� B
8 SO 38/18 B â�� juris Rdnr. 7 m.w.N.).

Unter Beachtung dieser GrundsÃ¤tze ist davon auszugehen, dass die KlÃ¤gerin
vorliegend nicht nur die BerÃ¼cksichtigung der â�� einzig von ihr benannten â��Â 
sog. MÃ¼tterrente, also den Zuschlag an persÃ¶nlichen Entgeltpunkten fÃ¼r
Kindererziehung von vor dem 1. Januar 1992 geborenen Kindern nach Â§ 307d SGB
VI a.F., im Rahmen ihrer Rentenberechnung begehrt, sondern sich insgesamt gegen
die bisherige RentenhÃ¶he wendet und damit auch die BerÃ¼cksichtigung daneben
in Betracht kommender Rentenanpassungen fÃ¼r die Zeit ab dem 1.Â Juli 2018
erlangen will. Hierbei ist klarzustellen, dass die KlÃ¤gerin dieses Begehren in ihrem
Widerspruchsschreiben vom 13. Juni 2018 zur Ã�berzeugung des Senats zeitlich
nicht auf die von dem Bescheid vom 19. Mai 2018 geregelten Zeitraum ab dem 1.
Juli 2018 beschrÃ¤nkt hat, sondern auch auf die davorliegende Zeit bezogen hat. So
hat die KlÃ¤gerin ausgefÃ¼hrt, dass ihr â��bis heute die sog. MÃ¼tterrente
vorenthaltenâ�� werde, sie aufgrund ihrer 1967 (im Widerspruchsschreiben mit
1976 angegeben), 1970 und 1972 geborenen Kinder ein entsprechendes Anrecht
erworben habe, sie in der â��fortgesetzten Weigerungâ��, ihr die sog.
MÃ¼tterrente zuzugestehen, einen VerstoÃ� gegen den Gleichheitsgrundsatz des
Grundgesetzes sehe und sie ihren berechtigten Anspruch gerichtlich
weiterverfolgen werde, falls die Beklagte nicht zu einer LÃ¶sung bereit sei. Damit
hat die KlÃ¤gerin deutlich gemacht, dass sie an ihrem zuvor mit dem Bescheid vom
31. Oktober 2014 â�� der die Umsetzung des Â§ 307d SGB VI a.F. zum Gegenstand
hatte â�� verneinten Anspruch auf GewÃ¤hrung einer hÃ¶heren Rente auch fÃ¼r
die Vergangenheit festhÃ¤lt und die Beklagte zu einer â��LÃ¶sungâ�� aufgefordert.
Ã�ber dieses daher als Ã�berprÃ¼fungsantrag i.S.v. Â§ 44 SGB X zumindest
hinsichtlich des Bescheides vom 31. Oktober 2014 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 3. Dezember 2014 zu wertende Antragsbegehren hat
die Beklagte bislang nicht entschieden, so dass es schon mangels einer
Verwaltungsentscheidung und einer diesbezÃ¼glichen erstinstanzlichen
Entscheidung nicht Gegenstand des vorliegenden Berufungsverfahrens geworden
ist.

3.Â Die Berufung ist auch begrÃ¼ndet. Das SG hat die statthafte und auch im
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Ã�brigen zulÃ¤ssige kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage (Â§ 54 Abs. 1
und 4 SGG) zu Unrecht abgewiesen. Der Bescheid der Beklagten vom 19. Mai 2018
in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 23. August 2018 in der Fassung der
nachfolgenden Rentenanpassungsmitteilungen ist rechtswidrig und verletzt die
KlÃ¤gerin in ihren Rechten, denn sie hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf
GewÃ¤hrung einer hÃ¶heren Altersrente fÃ¼r Schwerbehinderte, sowohl unter
BerÃ¼cksichtigung des Zuschlags an persÃ¶nlichen Entgeltpunkten fÃ¼r
Kindererziehung nach Â§ 307d SGB VI a.F. wie auch des Rentenwertes nach den 
Â§Â§ 65, 68 SGB VI i.V.m. der Verordnung zur Bestimmung der Rentenwerte in der
gesetzlichen Rentenversicherung und in der Alterssicherung der Landwirte zum 1.
Juli 2018 (Rentenwertbestimmungsverordnung 2018 ) sowie der nachfolgenden
Rentenwertbestimmungsverordnungen 2019, 2020, 2021Â  â�� welche hinsichtlich
des hier maÃ�geblichen Rentenwertes (West) keine Ã�nderung enthielt â�� und
2022.

Der Rentenanspruch der KlÃ¤gerin als solcher ergibt sich aus dem
bestandskrÃ¤ftigen Bescheid vom 17. April 2002, mit dem die Beklagte ihr aufgrund
der entsprechenden Zusicherung (Â§ 34 SGB X) vom 8. Juni 1999 eine Altersrente
fÃ¼r Schwerbehinderte gemÃ¤Ã� Â§ 236a SGB VI in der Fassung vom 20.
Dezember 2000 (a.F.) gewÃ¤hrt hat. Die monatliche RentenhÃ¶he bestimmt sich
â�� allgemein und damit auch im Falle der Altersrente fÃ¼r Schwerbehinderte der
KlÃ¤gerin nach Â§Â 236a SGB VI â�� nach der in Â§ 64 SGB VI dargestellten
Rentenformel. Hiernach ergibt sich der Monatsbetrag der Rente, wenn (1.) die unter
BerÃ¼cksichtigung des Zugangsfaktors ermittelten persÃ¶nlichen Entgeltpunkte,
(2.) der Rentenartfaktor) und (3.) der aktuelle Rentenwert mit ihrem Wert bei
Rentenbeginn vervielfÃ¤ltigt werden.

Der KlÃ¤gerin steht ein Anspruch auf ErhÃ¶hung ihrer Altersrente ab dem 1. Juli
2018 aufgrund der ErhÃ¶hung des Rentenwertes durch die RWBestV 2018 und ab
GÃ¼ltigkeit der jeweiligen RentenwerterhÃ¶hungen nach den folgenden
Rentenwertbestimmungsverordnung i.V.m. Â§Â§ 65, 68 SGBÂ VI zu, unter
entsprechender Aufhebung der HÃ¶he nach des Bescheides vom 17. April 2002 in
der Fassung des Bescheides vom Bescheid vom 31. Oktober 2014 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 3. Dezember 2014, zuletzt in der Fassung der
Rentenanpassungsmitteilung zum 1. Juli 2015 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 12. November 2015 gemÃ¤Ã� Â§ 48 Abs. 1 SGB X
i.V.m. Â§ 100 Abs. 1 Satz 1 SGB VI. Nach Â§ 48 Abs. 1 Satz 1 SGB X ist ein
Verwaltungsakt mit Wirkung fÃ¼r die Zukunft aufzuheben, soweit in den
tatsÃ¤chlichen oder rechtlichen VerhÃ¤ltnissen, die beim Erlass eines
Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung vorgelegen haben, eine wesentliche
Ã�nderung eintritt. Der Verwaltungsakt soll u.a. dann mit Wirkung vom Zeitpunkt
der Ã�nderung der VerhÃ¤ltnisse aufgehoben werden, soweit die Ã�nderung
zugunsten des Betroffenen erfolgt (vgl. Â§ 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB X). FÃ¼r das
Recht der gesetzlichen Rentenversicherung bestimmt Â§ 100 Abs. 1 Satz 1 SGB VI
insoweit, dass eine Rente, wenn sich aus tatsÃ¤chlichen oder rechtlichen GrÃ¼nden
die Voraussetzungen fÃ¼r die HÃ¶he der Rente nach ihrem Beginn Ã¤ndern, in
neuer HÃ¶he von dem Kalendermonat an geleistet wird, zu dessen Beginn die
Ã�nderung wirksam ist.
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Im Falle der KlÃ¤gerin steht der Rentenanpassung aufgrund der ErhÃ¶hung der
Rentenwerte nach den RWBestV 2018 bis 2022 die Regelung des Â§ 48 Abs. 3 SGB
X nicht entgegen. GemÃ¤Ã� Â§ 48 Abs. 3 Satz 1 SGB X darf, wenn ein
rechtswidriger begÃ¼nstigender Verwaltungsakt nach Â§ 45 SGB X nicht
zurÃ¼ckgenommen werden kann und eine Ã�nderung nach Absatz 1 oder 2
zugunsten des Betroffenen eingetreten ist, die neu festzustellende Leistung nicht
Ã¼ber den Betrag hinausgehen, wie er sich der HÃ¶he nach ohne
BerÃ¼cksichtigung der Bestandskraft ergibt. Dies gilt nach Â§ 48 Abs. 3 Satz 2 SGB
X entsprechend, soweit einem rechtmÃ¤Ã�igen begÃ¼nstigenden Verwaltungsakt
ein rechtswidriger begÃ¼nstigender Verwaltungsakt zugrunde liegt, der nach Â§ 45
SGB X nicht zurÃ¼ckgenommen werden kann.

Vorliegend unterfÃ¤llt die der KlÃ¤gerin gewÃ¤hrte Altersrente fÃ¼r
Schwerbehinderte dem Anwendungsbereich des Â§ 48 Abs. 3 SGB X, da die der
RentengewÃ¤hrung mit Bescheid vom 17. April 2002 zugrundeliegende und nicht
nach Â§ 45 SGB X zurÃ¼ckzunehmende Zusicherung der Beklagten vom 8. Juni
1999 gegenÃ¼ber der KlÃ¤gerin, dass der frÃ¼heste Zeitpunkt fÃ¼r einen
Anspruch auf eine Altersrente fÃ¼r Schwerbehinderte ohne Rentenminderung der
1. Mai 2001 sei, rechtswidrig war. Denn die KlÃ¤gerin hatte die diesbezÃ¼glich
erforderliche Wartezeit von 35 Jahren nach Â§ 236a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VI a.F.
nicht erfÃ¼llt. Die Beklagte hat auch die erforderliche Aussparungsentscheidung
(vgl. Merten in: Hauck/Noftz SGB X, Â§ 48 â�� Stand November 2018 â��
Rdnr.Â 100), mit der sie die materielle Rechtswidrigkeit der Altersrente fÃ¼r
Schwerbehinderte festgestellt hat, getroffen und zwar â�� insoweit ausreichend
(vgl. BSG, Urteil vom 12. Dezember 1995 â�� 9 RV 26/94 â��, SozR 3-3100 Â§ 62
Nr. 2, SozR 3-1300 Â§ 48 Nr. 50, juris Rdnr. 16) â�� in dem Widerspruchsbescheid
vom 29. Juli 2008.

Â§ 48 Abs. 3 SGB X soll gewÃ¤hrleisten, dass die nach der Aufhebung gemÃ¤Ã� Â§
48 Abs. 1 oder 2 SGB X neu festzusetzende Leistung auf den Umfang begrenzt wird,
wie sie sich bei fehlerfreier Erstfeststellung ergeben hÃ¤tte, um zu verhindern, dass
die rechtswidrige Rechtsposition zugunsten des Betroffenen an die geÃ¤nderten
VerhÃ¤ltnisse angepasst werden muss und das materielle â��Unrechtâ�� damit
weiter anwÃ¤chst. Insgesamt wird durch die Regelung des Â§Â 48 Abs.Â 3 SatzÂ 1
SGBÂ X der Zahlbetrag der rechtswidrigen Leistung in seinem bisherigen Umfang
geschÃ¼tzt, zugleich wird aber auch dem Ã¶ffentlichen Interesse an eine
gesetzmÃ¤Ã�ige LeistungsgewÃ¤hrung Rechnung getragen, indem die Anpassung
der Leistung an die geÃ¤nderten VerhÃ¤ltnisse jedoch entweder endgÃ¼ltig oder
zumindest solange ausgesetzt wird, bis der rechtmÃ¤Ã�ige Zustand wieder erreicht
ist (vgl. Brandenburg in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB X, 2. Aufl., Â§Â 48 SGB XÂ 
â�� Stand: 1. Dezember 2017â�� Rdnr. 88; BSG, Urteil vom 24. April 2014 â�� B 13
R 3/13 R â��, SozR 4-1300 Â§ 44 Nr. 30, juris Rdnr. 22 m.w.N.). Die Aussparung
nach Â§Â 48 Abs. 3 SGB X ist damit abgeschlossen, wenn bei einer ErhÃ¶hung der
zutreffend berechnete Betrag erstmals den zuletzt gezahlten Besitzstandsbetrag
Ã¼berschreitet (vgl. BSG, Urteil vom 11. September 1991Â â�� 9a/9 RV 23/89Â â��,
BSGE 69, 208-211, SozR 3-1300 Â§Â 48 Nr. 11, juris Leitsatz und Rdnr. 12 f.)

Â§ 48 Abs. 3 SGB X greift dabei auch bei solchen Fehlern des Ursprungsbescheides
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â�� bzw. in den FÃ¤llen des Â§ 48 Abs. 3 Satz 2 SGB X des dem (rechtmÃ¤Ã�igen)
Ursprungsbescheides zugrundeliegenden Verwaltungsakts â�� ein, die dessen
Grund erfassen, und nicht nur die HÃ¶he der Leistung (Steinwedel in Kasseler
Kommentar Sozialversicherungsrecht â�� Werkstand: 118. EL MÃ¤rz 2022 â�� SGB
X Â§ 48 Rdnr. 65). Da die HÃ¶he der rechtmÃ¤Ã�igen Leistung in diesen FÃ¤llen
eigentlich â��Nullâ�� betragen mÃ¼sste, kann auch durch das â��Einfrierenâ��
des Zahlbetrags ein rechtmÃ¤Ã�iger Zustand nie erreicht werden; eine Anpassung
der LeistungshÃ¶he an die geÃ¤nderten VerhÃ¤ltnisse ist damit dauerhaft
ausgeschlossen (Brandenburg a.a.O. Rdnr. 151).

Hierbei sind jedoch nach Auffassung des Senats die Besonderheiten des Rechts der
gesetzlichen Rentenversicherung zu berÃ¼cksichtigen und deswegen im Falle von
Renten wegen Alters als maÃ�gebliche, mit der tatsÃ¤chlich gewÃ¤hrten
Altersrente nach Â§ 48 Abs. 3 SGB X abzugleichende rechtmÃ¤Ã�ige Leistung auch
etwaige andere Altersrentenarten heranzuziehen, deren materielle
Anspruchsvoraussetzungen vorliegen.

Denn die verschiedenen Arten der Renten wegen Alters (vgl. Â§ 33 Abs. 2 SGB VI),
die von der gesetzlichen Rentenversicherung erbracht werden kÃ¶nnen, stellen eine
abgrenzbare, in ihrem Wesen vergleichbare Gruppe dar, die gemeinsamen
Regelungen unterliegt (s. etwa Â§ 34 Abs. 2 SGB VI). Hierbei stellt die
Regelaltersrente (Â§Â§ 35, 235 SGB VI) die Grundform dar, auf welche sich die
anderen Altersrentenarten beziehen und von ihr in bestimmten, ggf. zusÃ¤tzlichen
Anspruchsvoraussetzungen (bspw. Vorliegen der Schwerbehinderteneigenschaft,
andere Wartezeit, MÃ¶glichkeit der vorzeitigen Inanspruchnahme mit dann
anderem Zugangsfaktor, etc.) abweichen. Hieraus folgt die prinzipielle inhaltliche
Vergleichbarkeit der einzelnen Altersrenten.

Die AnsprÃ¼che auf die einzelnen Arten der Renten wegen Alters schlieÃ�en sich in
ihrer Entstehung auch nicht gegenseitig aus oder beziehen sich insgesamt auf ein
einziges Stammrecht (so noch BSG, Urteil vom 9. April 2002 â�� B 4 RA 58/01 R â��
juris Rdnr. 24), sondern stehen unabhÃ¤ngig nebeneinander. Dies hat der
Gesetzgeber durch die Verwendung des Plurals (u.a. â��Renten wegen Alters
sind,â�¦â��) in Â§ 33 SGB VI klargestellt (vgl. BT-Drs. 15/2149 S. 21) und ergibt sich
ebenso aus Â§ 89 Abs. 1 SGB VI, welcher die Rangfolge sÃ¤mtlicher Renten aus
eigener Versicherung der gesetzlichen Rentenversicherung regelt. Nach Â§ 89 Abs.
1 Satz 3 und 4 SGB VI ist, wenn eine Rente gezahlt worden ist und fÃ¼r denselben
Zeitraum eine hÃ¶here oder ranghÃ¶here Rente bewilligt worden ist, der Bescheid
Ã¼ber die niedrigere oder rangniedrigere Rente vom Beginn der laufenden Zahlung
der hÃ¶heren oder ranghÃ¶heren Rente an ohne Anwendung u.a. der Â§Â§ 45, 48
SGB X aufzuheben. Â§ 89 Abs. 1 SGB VI bewirkt damit, dass die von der
(rang-)hÃ¶heren Rente verdrÃ¤ngten Renten ruhen und die diesbezÃ¼glichen
ZahlungsansprÃ¼che entfallen bzw. nicht entstehen, aber die AnsprÃ¼che auf die
verdrÃ¤ngten Renten dem Grunde nach unberÃ¼hrt bleiben (vgl. Jentsch in
Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB VI, 3. Aufl., Â§ 89 SGB VI â�� Stand: 1. April 2021 â��
Rdnr. 7; BSG, Urteil vom 7. September 2010 â�� B 5 KN 4/08 R â��, SozR 4-2600 Â§
89 Nr. 2, SozR 4-4300 Â§ 125 Nr. 4, SozR 4-1300 Â§ 103 Nr. 4, juris Rdnr. 27). Die
dem Grunde nach bestehenden RentenansprÃ¼che eines Versicherten erlÃ¶schen

                            10 / 13

https://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/33.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/34.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/35.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/235.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%204%20RA%2058/01%20R
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/33.html
https://dejure.org/Drucksachen/Bundestag/BT-Drs.%2015/2149#Seite=21
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/89.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/89.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/89.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/45.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/89.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/89.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%205%20KN%204/08%20R


 

auch nicht aufgrund der Regelung des Â§ 34 Abs. 4 SGB VI. Hiernach ist nach
bindender Bewilligung einer Rente wegen Alters oder fÃ¼r Zeiten des Bezugs einer
solchen Rente der Wechsel in eine (1.) Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit, (2.) Erziehungsrente oder (3.) andere Rente wegen Alters
ausgeschlossen. Diese hinsichtlich des Ausschlusses des Wechsels von einer Rente
wegen Alters in eine andere Rente wegen Alters mit Wirkung zum 1. August 2004 in
Kraft getretene Regelung stellt als Sonderregelung zu Â§ 89 SGB VI eine weitere
negative Anspruchsvoraussetzung auf (vgl. Uta Freudenberg in: Schlegel/Voelzke,
jurisPK-SGB VI, 3. Aufl., Â§ 34 SGB VI â�� Stand: 1. April 2021 â�� Rdnr. 129),
beeintrÃ¤chtigt mithin jedoch nicht das Bestehen der RentenansprÃ¼che als
solche.

Auch der Wortlaut des Â§ 48 Abs. 3 SGB X steht der Heranziehung einer anderen
Altersrente, auf die der jeweilige Versicherte einen Anspruch dem Grunde nach hat,
nicht entgegen. Denn Â§ 48 Abs. 3 SGB X stellt auf die neu festzustellende
â��Leistungâ�� ab. Die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung werden in 
Â§ 23 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) aufgefÃ¼hrt, zu ihnen zÃ¤hlen u.a.
gemÃ¤Ã� Â§ 23 Abs. 1 Nr. 1 b) SGB I die Renten wegen Alters als solche, die
unterschiedlichen Altersrenten stellen insoweit nur â�� in Â§ 23 SGB I nicht
erwÃ¤hnte â�� Unterkategorien dar.

Weiter stehen Sinn und Zweck des Â§ 48 Abs. 3 SGB X der Heranziehung eines
rechtmÃ¤Ã�igen, tatsÃ¤chlich bestehenden Altersrentenanspruchs als
VergleichsmaÃ�stab fÃ¼r eine bestandskrÃ¤ftig, aber rechtswidrig bzw. auf
Grundlage eines rechtswidrigen Verwaltungsakts gewÃ¤hrte Altersrente ebenfalls
nicht entgegen. Denn, wie dargestellt, soll durch die nach Â§ 48 Abs. 3 SGB X
gebotene Aussparung (nur) die Vertiefung materiellen Unrechts erreicht werden. Es
handelt sich dabei aber nicht um eine Art verfahrensrechtlicher Strafnorm, die
darÃ¼ber hinaus auch von dem rechtswidrig bzw. auf rechtswidriger Grundlage
zugesprochenen Anspruch unabhÃ¤ngige, gÃ¤nzlich rechtmÃ¤Ã�ige AnsprÃ¼che in
die Aussparung einbeziehen und mithin sanktionieren soll (vgl. fÃ¼r den Fall
nebeneinander bestehender Einzelleistungen Steinwedel, a.a.O. Rdnr. 61 unter
Bezug auf BSG, Urteil vom 22. Juni 1988 â�� 9/9a RV 41/86 â��).

Gerade dies wÃ¤re im Rahmen des Rechts der gesetzlichen Rentenversicherung bei
einer engen, auf die konkrete Altersrentenart beschrÃ¤nkten Auslegung des
Leistungsbegriffs in Â§ 48 Abs. 3 SGB X vor dem Hintergrund des Â§ 34 Abs. 4 SGB
VI aber im Ergebnis der Fall. Denn nicht nur schlieÃ�t Â§ 34 Abs. 4 SGB VI im Falle
einer bindenden Bewilligung einer Altersrente, auf welche dem Grunde nach kein
Anspruch besteht, den eigentlichen Wechsel in eine andere Rente wegen Alters, auf
die dem Grunde nach ein Anspruch besteht, aus. Bei einer NichtberÃ¼cksichtigung
des materiell dem Grunde nach bestehenden Rentenanspruchs im Rahmen des Â§
48 Abs. 3 SGB kÃ¶nnte dieses tatsÃ¤chlich erworbene Recht dem jeweiligen
Versicherten noch nicht einmal als KorrekturgrÃ¶Ã�e indirekt zu Gute kommen. Der
Anspruch auf, im Sprachgebrauch des Â§ 34 Abs. 4 SGB VI, eine â��andere Rente
wegen Altersâ�� wÃ¤re damit vollstÃ¤ndig entkernt. Dies wird gerade im Falle der
KlÃ¤gerin deutlich, der von der Beklagten â�� ohne vorwerfbares Zutun der
KlÃ¤gerin â�� ein ungeminderter Anspruch auf eine Altersrente fÃ¼r
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Schwerbehinderte ohne Vorliegen der materiellen Voraussetzungen zugesichert
worden ist, sie im Vertrauen auf diese Zusicherung ihre damalige Klage auf die
GewÃ¤hrung einer Rente wegen Erwerbsminderung zurÃ¼ckgenommen hat, im
Weiteren die Altersrente fÃ¼r Schwerbehinderte beantragt und gewÃ¤hrt
bekommen hat und durch diese bestandskrÃ¤ftige RentengewÃ¤hrung vom Bezug
der Regelaltersrente ausgeschlossen ist, welche ihr dem Grunde nach gemÃ¤Ã� Â§
235 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 SGB VI seit dem 1. Mai 2006 zusteht. Denn die 1941
geborene KlÃ¤gerin hat die fÃ¼r sie geltende Regelaltersgrenze von 65 Jahren zu
Beginn des Kalendermonats Mai 2006 (vgl. Â§ 100 Abs. 1 Satz 1 SGB VI) erreicht
und die allgemeine Wartezeit gemÃ¤Ã� Â§ 50 Abs. 1 Satz 1 SGB VI von 5 Jahren
(bzw. 60 Monaten) mit 320 Monaten Wartezeit erfÃ¼llt. Eine enge Auslegung des
Begriffs der â��Leistungâ�� in Â§ 48 Abs. 3 SGB X wÃ¼rde dazu fÃ¼hren, dass die
KlÃ¤gerin trotz des zwischenzeitlichen Eintretens der Anspruchsvoraussetzungen
der Regelaltersrente auf alle Zeiten von jeglicher Rentenanpassung und selbst von
der BerÃ¼cksichtigung des Zuschlags von Entgeltpunkten wegen Kindererziehung
nach Â§ 307d SGB VI a.F. ausgeschlossen wÃ¤re â�� genau so, wie es derzeit von
der Beklagten gehandhabt wird.

Eine derart weitreichende Wirkung ist aber auch im Lichte von Sinn und Zweck des 
Â§ 34 Abs. 4 SGB VI nicht geboten, der insbesondere Ausweichreaktionen
Versicherter von einer vorzeitig und damit mit AbschlÃ¤gen bezogenen Altersrente
in eine andere Rente, deren Voraussetzungen erst zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt
eintreten, verhindern soll (s. BT-Drs. 13/4336 S. 22; vgl. GÃ¼rtner in Kasseler
Kommentar Sozialversicherungsrecht â�� Werkstand: 118. EL MÃ¤rz 2022 â�� SGB
VI Â§ 34 Rdnr. 38; Urteil des Senats vom 21. Mai 2015 â�� L 7 R 5354/14 â�� juris
Rdnr. 22). Die von Â§ 34 Abs. 4 SGB VI zu verhindernde â��Vorteilssammlungâ�� zu
Lasten anderer Beitragszahler kann im Rahmen der GegenÃ¼berstellung zweier
RentenansprÃ¼che bei Â§ 48 Abs. 3 SGB X von vorneherein nicht eintreten, da
hierdurch kein Wechsel der Rentenarten ermÃ¶glicht wird, sondern nur dem
materiellen Bestehen eines Rentenanspruchs durch dessen Heranziehung als
rechtmÃ¤Ã�iger VergleichsgrÃ¶Ã�e Rechnung getragen wird.

Ein weites VerstÃ¤ndnis des Begriffs der â��Leistungâ�� in Â§ 48 Abs. 3 SGB X
dahingehend, dass hierunter in rentenversicherungsrechtlichen Angelegenheiten
ebenso andere, derselben â��Rentengattungâ�� â�� hier den Renten wegen Alters
â�� zugehÃ¶rige Renten zu fassen sind, steht auch im Ã�brigen im Einklang mit Â§
34 Abs. 4 SGB VI. Denn Â§ 48 Abs. 3 SGB X stellt als begrenzende GrÃ¶Ã�e auf den
Betrag der neu festzustellenden Leistung ab, wie er sich â��der HÃ¶he nach ohne
BerÃ¼cksichtigung der Bestandskraft ergibt.â�� Ohne diese Bestandskraft hÃ¤tte
die KlÃ¤gerin zwar keinen Anspruch auf eine Altersrente fÃ¼r Schwerbehinderte ab
dem 1. Mai 2001 gehabt, denn die Beklagte hÃ¤tte die erteilte und bindend
gewordene Zusicherung gemÃ¤Ã� Â§ 45 SGB X zurÃ¼cknehmen kÃ¶nnen, sie
hÃ¤tte jedoch ab dem 1. Mai 2006 ohne die entgegenstehende Wirkung des Â§ 34
Abs. 4 SGB VI Ã¼ber einen realisierbaren Anspruch auf Regelaltersrente verfÃ¼gt.

Die KlÃ¤gerin hat daher ab dem Zeitpunkt des Vorliegens der materiellen
Anspruchsvoraussetzungen einer anderen als der ihr gewÃ¤hrten Altersrente fÃ¼r
Schwerbehinderte, mithin vorliegend der Regelaltersrente ab dem 1. Mai 2006,
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Anspruch auf die Teilhabe an sÃ¤mtlichen seitdem eingetretenen
Rentenanpassungen und damit auch der hier streitigen Rentenanpassung zum 1.
Juli 2018, soweit dadurch nicht der Betrag ihrer hypothetisch zur Auszahlung
kommenden Regelaltersrente Ã¼berschritten wird.

Ebenso hat die KlÃ¤gerin nach dem Vorgesagten im Rahmen der vorliegend
streitigen RentengewÃ¤hrung ab dem 1. Juli 2018 Anspruch auf BerÃ¼cksichtigung
auf den Zuschlag an persÃ¶nlichen Entgeltpunkten fÃ¼r Kinderziehung gemÃ¤Ã� 
Â§ 307d SGB VI a.F. bezÃ¼glich ihrer drei zwischen 1967 und 1972 geborenen
Kinder. Denn die KlÃ¤gerin hatte am 30. Juni 2014 Anspruch auf eine Rente, in der
ausweislich der vorliegenden KontoÃ¼bersicht jeweils eine Kindererziehungszeit
fÃ¼r den zwÃ¶lften Kalendermonat nach der Geburt der einzelnen Kinder
angerechnet wurde, auch hat die KlÃ¤gerin keinen â�� den Zuschlag nach Â§ 307d
SGB VI ausschlieÃ�enden â�� Anspruch nach den Â§Â§ 294 und 294a SGB VI. Die
fÃ¼r die vorliegend streitige BerÃ¼cksichtigung des Zuschlags nach Â§ 307d SGB
VI a.F. insoweit maÃ�gebliche Ã�nderung in den VerhÃ¤ltnissen i.S.v. Â§ 48 SGB X
ist zwar bereits zum 1. Juli 2014 eingetreten und daher bereits zum damaligen
Zeitpunkt im Rahmen von Â§ 48 Abs. 1 und 3 SGB X zu beachten gewesen, damit
aber naturgemÃ¤Ã� auch in die Rentenberechnung ab dem 1. Juli 2018
einzustellen.

Die Tenorierung einer Begrenzung der der KlÃ¤gerin zustehenden RentenhÃ¶he auf
hÃ¶chstens die HÃ¶he der dargestellten hypothetischen Regelaltersrente brauchte
in der als Grundurteil (Â§ 130 SGG) ergehenden Entscheidung nicht ausgesprochen
zu werden, da beide Altersrentenarten vorliegend nach den gleichen Faktoren
berechnet werden und mithin durch die nach den gleichen MaÃ�stÃ¤ben
stattfindende ErhÃ¶hung der Betrag der Altersrente fÃ¼r Schwerbehinderte der
KlÃ¤gerin den Betrag der Regelaltersrente nicht Ã¼bersteigen kann. Entsprechend
hat die Beklagte mitgeteilt, dass die â�� unter Einbeziehung des jeweils aktuellen
Rentenwerts zu berechnende â�� Regelaltersrente der KlÃ¤gerin bereits vom
Zeitpunkt des diesbezÃ¼glich mÃ¶glichen Renteneintritts an deren Altersrente
fÃ¼r schwerbehinderte Menschen Ã¼bertroffen hÃ¤tte.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

5. Die Revision wird zugelassen (Â§ 160 Abs. 2 SGG).

Erstellt am: 13.01.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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